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Gebührensatzung vom 17.12.2009 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Lage 
in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 22.12.2021 

 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), des § 3 des Gesetzes 
über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV. NRW S. 706) 
und der §§ 4, und 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW vom 21.Oktober 1969 (GV NRW 
S. 712/SGV NRW 610) in den jeweils gültigen Fassungen hat der Rat der Stadt Lage in sei-
ner Sitzung am 21.12. 2021 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Benutzungsgebühren 

 
Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen Benut-
zungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG NRW in Verbindung mit § 3 Abs. 1 StrReinG NRW und 
§ 5 der Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Lage. Den Kostenanteil, der auf das 
allgemeine öffentliche Interesse an der Reinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder 
Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Stadt. 
 

§ 2 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

(Frontmetermaßstab) 
 

(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Seiten eines Grundstücks entlang der gerei-
nigten Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlängen nach Berechnungsme-
tern), und die nach Straßenart, Umfang und Häufigkeit der Reinigung bestimmte Reini-
gungsklasse gemäß dem anliegenden Straßenverzeichnis. Das Straßenverzeichnis ist Be-
standteil dieser Satzung. 
 
(2) Als Frontlängen sind die Seiten zu berücksichtigen, die mit der Straßengrenze gleich ver-
laufen (angrenzende Fronten) und die ihr zugewandt sind (zugewandte Fronten). Zugewand-
te Fronten sind die Seiten und Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, die in gleichem 
Abstand oder in einem Winkel von weniger als 45° zur Straßengrenze verlaufen. Grenzt eine 
Seite nur teilweise an die Straße oder ist sie ihr nur teilweise zugewandt, so werden die 
Frontlängen zugrunde gelegt, die sich bei gedachten Verlängerungen der Straße in gerader 
Linie ergeben würden. Kommt eine Verlängerung in zwei Richtungen in Betracht, so wird die 
längste angrenzende oder zugewandte Seite als Frontlänge zur Bemessung der Straßenrei-
nigungsgebühr zugrunde gelegt. Keine zugewandten Seiten sind die hinter angrenzenden 
und zugewandten Fronten liegenden Seiten.  
 
(3) Wird ein Grundstück nur durch den Wendehammer einer Straße erschlossen, sind der 
Frontmeterberechnung die Grundstücksseiten zugrunde zu legen, die in gleichem Abstand 

oder in einem Winkel von weniger als 45 zu einer gedachten gradlinigen Verlängerung der 
Straße verlaufen. Bei der Feststellung der Grundstücksseiten werden Bruchteile eines Me-
ters bis zum 0,50 m einschließlich abgerundet und über 0,50 m aufgerundet. 
 
(4)  Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt für die Sommerreinigung 

jährlich: 
 

- in Reinigungsklasse S1 (Reinigung verkehrsberuhigter Bereich  
- und Fußgängerzone)        13,81 € 
 
- in Reinigungsklasse S2 (Reinigung inner-/überörtlicher Verkehrs- 
 Straßen)           0,44 € 
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(5)  Für die Winterwartung wird –unabhängig von der Reinigungshäufigkeit- zusätzlich eine 
Benutzungsgebühr erhoben. Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Abs. 1 bis 3) beträgt 
jährlich: 

 - in Reinigungsklasse W1 (Winterwartung für den Bereich S1)    1,66 € 

  - in Reinigungsklasse W2 (Winterwartung Anlieger-/Verkehrsstraße)   0,19 € 

 -  in Reinigungsklasse W3 (eingeschränkte Winterwartung)     0,06 € 

 
(6) Die Reinigungsklassen ergeben sich aus dem anliegenden Straßenverzeichnis. 
 

§ 3 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des erschlossenen Grund-
stücks. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(2) Bei nach dem Wohnungseigentumsgesetz geschaffenem Wohnungs-/Teileigentum ist die 
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer, vertreten durch den von ihr zu bestellenden Ver-
walter (§ 26 WoEigG) gebührenpflichtig. 
 
(3) Im Fall eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer vom Beginn des auf den 
Wechsel folgenden Monats gebührenpflichtig. 
 
(4) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Stadt das Grundstück betreten, um 
die Bemessungsgrundlagen festzusetzen oder zu überprüfen. 

 
§ 4 

Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf den Beginn der regel-
mäßigen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit dem die re-
gelmäßige Reinigung eingestellt wird. 
 
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich 
die Benutzungsgebühr mit Beginn des auf die Änderung folgenden Monats. Bei einem Aus-
bleiben der turnusgemäßen Straßenreinigung auf der gesamten Straße bis zu viermal im 
Jahr bzw. bei einem Ausbleiben infolge von Witterung und Feiertagen besteht kein Anspruch 
auf Gebührenminderung. Das gleiche gilt bei unerheblichen Reinigungsmängeln insbesonde-
re wegen parkender Fahrzeuge, Straßeneinbauten und Straßenbauarbeiten nur auf einem 
Teilstück der Straße. Bei einem erheblichen Ausbleiben und erheblichen Mängeln kann der 
Anspruch auf Gebührenerstattung nur bis zum Ablauf der Klagefrist gegen die folgende Jah-
resveranlagung schriftlich geltend gemacht werden. 
 
(3) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig. Wenn die Gebühr zusammen mit anderen Abgaben angefordert wird, kann ein späte-
rer Fälligkeitszeitpunkt angegeben werden. 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung in Form der 8. Änderung tritt am 01.01.2022 in Kraft. 
 
 


